
Studentenwerk Paderborn
Abteilung für Ausbildungsförderung

informiert über die

Förderungshöchstdauer

Die Förderungshöchstdauer entspricht nach § 15a BAföG
der Regelstudienzeit:

Bachelorstudiengänge 6 Semester

Ausnahme:
An der Hochschule Hamm-Lippstadt
beträgt die Regelstudienzeit für 
Bachelor-Studiengänge 7 Semester

Masterstudiengänge 4 Semester

Lehramtsstudiengänge

Lehramt an Grund-, Haupt- , Realschulen
und den Klassen 5- 10 Gesamtschulen (GHRGe) 7 Semester

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe) 9 Semester

Lehramt an Berufskollegs (Bk) 9 Semester

Lehramt Gymnasium und Gesamtschule (GyGe) 
und Berufskolleg (Bk) mit dem Fach Kunst oder Musik 10 Semester

Theologische Fakultät Paderborn

Studium der Katholischen Theologie 10 Semester

Setzt ein Studiengang Sprachkenntnisse über die Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Latein hinaus voraus und werden diese 
Kenntnisse von dem Auszubildenden während des Besuchs der Hochschule 
erworben, verlängert sich die Förderungshöchstdauer nach § 15 a Abs. 3 
BAföG für jede Sprache um ein Semester.


